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D ie in § 79 Abs. 1 der Satzung der Versorgungsanstalt des 
Bundes und der Länder (VBLS) getroffene Regelung, nach 
der in jedem Jahr der Pflichtversicherung lediglich 2,25 %  der 
Vollrente erworben werden, führt auch unter Berücksichti
gung der m it der 17. Satzungsänderung von Januar 2012 er
gänzten Bestimmung des § 79 Abs. la  VBLS und der darin 
vorgesehenen Vergleichsberechnung weiterhin zu einer sach- 
widrigen, gegen Art. 3 Abs. 1 G G  verstoßenden Ungleichbe
handlung innerhalb der Gruppe der rentenfernen Versicherten 
und damit zur Unwirksam keit der sie betreffenden Ü ber
gangs- bzw. Besitzstandsregelung .̂....................................................... ........  201

Z ur Wahl des Diskontierungszinssatzes, m it dem der G esamt
wert aller künftig zu erwartenden Versorgungsleistungen bei 
einer betrieblichen Direktzusage im Rahmen der Erm ittlung 
eines Kapitalwerts nach § 45 Abs. 1 VersAusglG iVm § 4 
Abs. 5 BetrAVG auf das Ende der Ehezeit als Bewertungs
stichtag abgezinst w ird .................... .........................................................  ........  218

a) Bei der Erm ittlung der Leistungsfähigkeit für die Zahlung 
von Elternunterhalt ist ein von dem Unterhaltspflichtigen zu
sätzlich geschuldeter Betreuungsunterhalt nach § 16151 BGB 
als -  gemäß § 1609 Nr. 2 BGB vorrangige -  sonstige Verpflich
tung i.S.d. § 1603 Abs. 1 BGB von dessen Einkommen abzu
ziehen. A uf einen Familienselbstbehalt kann sich der in einer 
nichteheiichen Lebensgemeinschaft lebende Unterhaltspflich
tige nicht berufen.
b) Ein elternbezogener G rund zur Verlängerung des Bctreu-
ungsunterhalts kann auch darin liegen, dass ein Elternteil das 
gemeinsame Kind im weiterhin fortdauernden Einverneh
men m it dem anderen persönlich betreut und deshalb voll 
oder teilweise an einer Erwerbstätigkeit gehindert ist. Die 
M itw irkung an einer solchen G estaltung 'der nichtehelichen 
Gemeinschaft ist dem Pflichtigen im Verhältnis zu seinen un
terhaltsberechtigten Eltern nach Treu und Glauben nur dann 
verwehrt, w enn sie rechtsmissbräuchlich erscheint..................  243
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a) D ie Pflichten des Versicherungsmaklers zu r Aufklärung 
und Beratung umfassen vor allem die Fragen, welche Risiken 
der Versicherungsnehmer absichern sollte, wie die effektivs
te Deckung erreicht werden kann, bei welchem Risikoträger 
die Absicherung vorgenommen werden kann und zu welcher 
Prämienhöhe welche Risikoabdcckung erhältlich ist. Ein Ver
sicherungsmakler erfüllt diese Pflichten nicht allein dadurch, 
dass er ohne Prüfung und Erörterung im konkreten Fall den 
Versicherungsnehmer auf Lücken einer bestehenden Versi
cherung sowie die dadurch hervorgerufenen wirtschaftlichen 
Risiken hinweist und einen Versicherungsschutz gegen alle 
Risiken empfiehlt.
b) H a t der Versicherungsmakler seine Prüfungs- und Bera- 
tungspflichten umfassend erfüllt und entscheidet sich der Ver
sicherungsnehmer- gegen die ihm vorgeschlagene, sach- und 
intcresscngerechtc Vorgehensweise, kann der Versicherungs
makler für einen unzureichenden Versicherungsschutz des 
Versicherungsnehmers nicht verantwortlich gemacht werden.
D er Versicherungsmakler ist in diesem Fall nicht verpflichtet, 
seine Empfehlung zu wiederholen und den Versicherungsneh
mer gegen dessen erklärten Willen erneut zu beraten.
c) Ist der Versicherungsnehmer noch nicht oder nicht ausrei
chend beraten worden, darf der Versicherungsmakler keine 
sachwidrigen Weisungen akzeptieren und hat dafür zu sorgen, 
dass der Versicherungsnehmer eine für eine sach- und inte- 
ressengerechte Entscheidung geeignete Entscheidungsgrund
lage erhält. D er Versicherungsmakler darf von der Beratung 
eines nicht ausreichend informierten Versicherungsnehmers 
nur absehen, w enn der Versicherungsnehmer ihm unmiss
verständlich erklärt, dass er auf eine weitergehende Beratung 
verzichtet.
d) D er Versicherungsmakler, der seiner sekundären Darle
gungslast zu r Erfüllung seiner Aufklärungs? und Beratungs- 
pflichten nicht genügt hat, ist für seine Behauptung einer 
sach- und interessenwidrigen Weisung des Versicherungsneh
mers und dessen Verzicht auf eine weitergehende Beratung 
darlegungs- und beweisbelastet.
e) H a t der Versicherungsnehmer auf einen umfassenderen
Versicherungsschutz und eine w eitergehende Beratung durch 
den Versicherungsmakler verzichtet, ist dieser nicht gehalten, 
bei unveränderter Sachlage auf die damit verbundenen Risiken 
erneut hinzuweisen........... ................................................................  256
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